
Neufassung im Schulordnungsgesetz 

Auskünfte an Erziehungsberechtigte volljähriger Schüler 

 

Frühere Erziehungsberechtigte volljähriger Schüler, welche das 21. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, können mit Zustimmung des Schülers generell über ihn betreffende schulische 
Angelegenheiten informiert werden. Über eine Verweigerung dieser Zustimmung sind die früheren 
Erziehungsberechtigten schriftlich zu informieren. 

Auch ohne Zustimmung des Schülers sollen dessen früheren Erziehungsberechtigten von der Schule 
über das drohende Verfehlen des Klassen– oder Jahrgangsziels, die Pflicht zum Verlassen der Schule 
wegen Leistungsmängeln, die Beendigung des Schulverhältnisses durch den Schüler, die Behandlung 
seines unentschuldigten Fernbleibens als Austrittserklärung, seine Nichtzulassung zur 
Abschlussprüfung, seine Nichtteilnahme an der Abschlussprüfung oder deren Nichtbestehen, den 
Ausschluss aus der Schule und dessen Androhung unterrichtet werden.  

Der betroffene Schüler ist zu der beabsichtigen Unterrichtung anzuhören.” 

Amtsblatt 12. 5. 2005 

 


